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Teil 1
Allgemeine Regelungen

§1
Gesetzeszweck und Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz erganzt die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz nattrlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABI. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22.
November 2016, S. 72; L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2; L 74 vom 4. Marz 2021, S. 35) in
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten Uber Einzuschulende,
Schilerinnen und Schiler und Schulbewerberinnen und -bewerber sowie deren
Erziehungsberechtigte durch 6ffentliche Schulen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des

Bremischen Schulgesetzes, durch die zustandigen Schulbehérden (die Senatorin fur
Kinder und Bildung, der Magistrat der Stadt Bremerhaven und das Institut fur
Qualitatsentwicklung im Land Bremen), die Unterstiitzungseinrichtungen nach § 22 des
Bremischen Schulgesetzes, die Beratungsdienste nach § 14 Absatz 1 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes und die Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter nach §
17 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes (Schulérztlicher Dienst,
Schulzahnarztinnen und Schulzahnarzte und Gesundheitsfachkréafte an Schulen).

(2) Dieses Gesetz gilt auch fur die Ersatzschulen und anerkannten Ergédnzungsschulen
(Privatschulen). Dabei gelten die 88 11 bis 14b fur den Trager der jeweiligen Privatschule.
Die Senatorin fur Kinder und Bildung ist befugt, zum Zweck der Schulaufsicht Gber die
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Privatschulen erhobene Daten auch zum Zweck der Finanzhilfe und zum Zweck der
Finanzhilfe erhobene Daten auch zum Zweck der Schulaufsicht zu verwenden.

§2
Zulassigkeit der Datenverarbeitung im schulischen Bereich

(1) Die in 8 1 Absatz 1 und 2 genannten Institutionen dirfen personenbezogene Daten
tber den dort genannten Personenkreis verarbeiten, soweit es zur Erfillung des Bildungs-
und Erziehungsauftrages oder der damit im Zusammenhang stehenden gesetzlichen
Vorgaben erforderlich ist. Daten tber Religionszugehdorigkeit, Staatsangehdorigkeit,
Geburtsort, Jahr des Zuzugs nach Deutschland, Muttersprache, Verkehrssprache oder
Gesundheit der betroffenen Personen durfen verarbeitet werden, wenn dies zur Erfullung
des Bildungs- und Erziehungsauftrages oder der damit im Zusammenhang stehenden
gesetzlichen Vorgaben zwingend erforderlich ist.

(2) Die Senatorin fur Kinder und Bildung bestimmt durch Rechtsverordnung die Daten, die
nach Absatz 1 verarbeitet werden durfen und die Zwecke, flr die sie verarbeitet werden
dirfen, naher.

(3) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, diirfen andere als die in der Verordnung
nach Absatz 2 genannten personenbezogenen Daten von der Schule nur mit Einwilligung
der betroffenen Person verarbeitet werden und auch nur dann, wenn dies einem der in
Absatz 1 genannten Zwecke dient.

(4) Die schriftliche Wiedergabe von schilerbezogenen Gesprachen oder deren Ergebnisse
in Akten und die Sammlung des zugehdrigen Schriftverkehrs ist zulassig, soweit es zur
Aufgabenerfillung erforderlich ist.

§3
Einsichts- und Auskunftsrecht

Schulerinnen und Schiler und deren Erziehungsberechtigte haben ein Recht auf Einsicht
in die sie betreffenden gespeicherten Daten und Unterlagen, wenn diese in nicht-
automatisierten Akten und Dateisystemen gespeichert sind; hinsichtlich der in
automatisierten Dateisystemen gespeicherten Daten besteht ein Auskunftsrecht. Fur
Schulerinnen und Schiiler, die das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
wird das Recht durch die Erziehungsberechtigten ausgeibt. Das Recht auf Einsichthahme
und Auskunft kann eingeschrankt oder versagt werden, soweit der Schutz der betroffenen
Person oder dritter Personen dies erforderlich macht. Die Einschrankung ist zu begriinden.
Bei Prufungsverfahren besteht das Recht auf Einsichtnahme und Auskunft erst nach dem
Abschluss des Verfahrens.
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Teil 2
Datenverarbeitung in der Schule

§4
Datenverarbeitung in der Schule und Nutzung au3erschulischer
Datenverarbeitungsgerate

(1) Die an einer Schule beschétftigten Lehrkrafte, sozialpddagogischen Fachkrafte und
Betreuungskrafte darfen die in der Verordnung nach § 2 Absatz 2 genannten
personenbezogenen Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfullung der in 8 2 Absatz 1 Satz
1 genannten Zwecke erforderlich ist. Dies umfasst auch die Verarbeitung in elektronischen
Lernsystemen. Die in der Schule verarbeiteten personenbezogenen Daten dirfen nur
denen zuganglich gemacht werden, die sie fir die Erfillung ihrer dienstlichen Aufgaben
bendtigen. Abweichend davon ist in der Primarstufe und in der Sekundarstufe | die
Erstellung und Ubermittlung einer Klassenliste an die Erziehungsberechtigten der
Schulerinnen und Schiler der Klasse zulassig, soweit diese Liste Name und Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse enthélt.

(2) Lehrkrafte, sozialpddagogische Fachkréafte und Betreuungskrafte, die sich schriftlich
zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet und sich mit der
Uberwachung durch den behérdlichen Datenschutzbeauftragten und den
Landesbeauftragten fir den Datenschutz einverstanden erklart haben, durfen zur Erfullung
ihrer Aufgaben private Datenverarbeitungsgeréte zur Verarbeitung personenbezogener
Daten von Schuilerinnen und Schuilern verwenden. Sie haben sicherzustellen, dass diese
Daten vor dem Zugriff Dritter geschiitzt sind und spatestens nach dem Ende des jeweils
nachsten Schuljahres geldscht werden. Andere Schulbedienstete dirfen
personenbezogene Daten weder auf privateigenen Datenverarbeitungsgeraten speichern
noch diese Daten auf Datenverarbeitungsgeraten auf3erhalb der Schule verarbeiten oder
durch unbefugte Dritte verarbeiten lassen.

(3) Lehrkrafte, sozialpddagogische Fachkréafte und Betreuungskrafte dirfen personliche
Notizen fuhren und die den taglichen Schulbetrieb begleitenden Vermerke im Klassenbuch
oder in &hnlichen Unterlagen anfertigen, soweit es fur ihre Aufgabenerfullung erforderlich
ist. Dies umfasst auch die Verarbeitung in elektronischer Form.

(4) Der Einsatz internetbasierter sozialer Medien, die die Herstellung und den Austausch
von Inhalten ermoéglichen (Social Media), ist zulassig, soweit diese dem Schulleben
dienen, diese Social Media den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 in der
jeweils geltenden Fassung entsprechen und die Schulleitung in deren Einsatz eingewilligt
hat.
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§4a
Datenverarbeitung im Rahmen von digital gestiitztem Distanzunterricht

(1) Zum Zweck der Durchflihrung von digital gestitztem Distanzunterricht dirfen
personenbezogene Daten, insbesondere Ton-, Bild- und Videodaten der betroffenen
Schilerinnen und Schiiler Gber gesicherte Video- und Audiokonferenzsysteme verarbeitet
werden, soweit dies zur Durchfiihrung des Distanzunterrichts und zur Erreichung der
Lernziele in der jeweiligen Unterrichtssituation erforderlich ist.

(2) Zum Zweck der Teilnahme und der Teilhabe einer schwer- oder langzeiterkrankten
Schiulerin oder eines schwer- oder langzeiterkrankten Schilers am Unterricht und dem
tbrigen Schulleben ihrer oder seiner Schule dirfen Ton-, Bild- und Videodaten der
betroffenen Schilerinnen und Schiiler Gber gesicherte Video- und
Audiokonferenzsysteme, insbesondere mithilfe eines Teleprasenzroboters oder eines
ahnlichen technischen Systems, im erforderlichen Umfang verarbeitet werden.

(3) Die nach Absatz 1 und 2 erhobenen Daten dirfen nicht aufgezeichnet und Dritten nicht
zuganglich gemacht werden. Zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen ergreifen
die Schulen und die zustandige Behorde die geeigneten technischen und
organisatorischen MaRnahmen.

8§85
Dateniibermittiung beim Wechsel des Beschulungsortes

(1) Beim Wechsel des Beschulungsortes kbnnen Name, Vorname, Adresse, Kontaktdaten,
Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehorigkeit, Muttersprache,
Verkehrssprache, Auskunftssperrvermerk, Einschulungs- und Abgangsdatum, bisher
besuchte Schulen und Klassen oder Lerngruppen, die dort erhobenen Leistungs- und
Lernentwicklungsdaten, Abschlussdaten, der Benutzername fur das elektronische
Lernsystem, Daten Uber einen Auslandsaufenthalt, tiber den Bezug von
Beftrderungsleistungen, schulbezogenen Sozialleistungen und Ausbildungsférderung der
Schulerin oder des Schilers Ubermittelt werden, soweit dies zur Erfullung der Aufgaben
der aufnehmenden Schule erforderlich ist. Von den Erziehungsberechtigten im Sinne des
§ 60 Absatz 1 des Bremischen Schulgesetzes kobnnen Name, Vorname, Adresse,
Kontaktdaten und das Verhéltnis zum Kind Ubermittelt werden, soweit dies zur Erflllung
der Aufgaben der aufnehmenden Einrichtung erforderlich ist.

(2) Besteht im Einzelfall ein begriindetes Interesse an weiteren von der abgebenden
Schule verarbeiteten Daten kénnen sie der aufnehmenden Schule tGbermittelt werden.
Gegen diese Weitergabe kdnnen die Erziehungsberechtigten oder bei Volljahrigkeit die
betroffene Person selbst Widerspruch einlegen, sofern sie nicht generell fur eine
bestimmte Gruppe von Daten von der Senatorin fur Kinder und Bildung angeordnet ist. Die
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Erziehungsberechtigten oder bei Volljahrigkeit die betroffene Person selbst sind tber die
von der Schule im Einzelfall beabsichtigte Weitergabe und ihr Widerspruchsrecht zu
informieren.

(3) Eine aufnehmende Schule kann innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme einer
Schulerin oder eines Schulers im Einzelfall der bisherigen Schule Daten tber die
Lernentwicklung und Verhaltensentwicklung tibermitteln, wenn dies der Uberpriifung der
padagogischen Arbeit dieser Schule dient.

(4) Arbeiten mehrere Schulen bei der Unterrichtung, Erziehung oder Betreuung einer
Schilerin oder eines Schillers zusammen, kénnen diese Schulen die hierflr
erforderlichen, bei ihnen verarbeiteten Daten untereinander Gbermitteln.

§6
Dateniibermittlung an die Schulbehérden

An die Senatorin fir Kinder und Bildung, an den Magistrat der Stadt Bremerhaven und an
das Institut fir Qualitdtsentwicklung im Land Bremen dirfen als Schulbehdrden nach
deren Vorgaben oder, wenn die Schule es im Einzelfall fir erforderlich halt, die jeweils
notwendigen in der Schule verarbeiteten Daten Ubermittelt werden.

87
Dateniuibermittlung an die Beratungsdienste, die Schulgesundheitspflege der
Gesundheitsamter und die Unfallkasse der Freien Hansestadt Bremen

(1) An die Beratungsdienste gemaf3 § 14 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes und
an die Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter gemalf § 17 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes durfen die in der Schule gespeicherten Daten, soweit es
erforderlich ist, Ubermittelt werden, wenn eine entsprechende Beratung oder
Untersuchung im Interesse der Schulerin oder des Schiilers angestrebt wird.

(2) An den Schuléarztlichen Dienst der Gesundheitsamter dirfen fir die Untersuchung der
Einzuschulenden und der Schulanfangerinnen oder -anfanger der Name, die
Geburtsdaten, die Adressdaten, das Geschlecht und die zustadndige Anmeldeschule
ubermittelt werden. Zur Feststellung der Ursachen der Schulversaumnisse einer Schiilerin
oder eines Schiilers durfen auch Daten Uber die entsprechenden Schulversaumnisse
ubermittelt werden, wenn Zweifel daran bestehen, dass sie oder er den Unterricht aus
gesundheitlichen Grinden versaumt hat.

(3) An die Unfallkasse der Freien Hansestadt Bremen durfen zur Erfillung ihrer
gesetzlichen Aufgaben die Namen, Adressdaten, Geburtsdaten und die Daten Uber die
Dauer des Schulbesuchs tbermittelt werden.
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§8
Dateniibermittlung an andere 6ffentliche Stellen

Bei der Entscheidung Uber eine Dateniibermittlung an eine andere 6ffentliche Stelle sind
der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule sowie das Vertrauensverhaltnis zwischen
den Schulerinnen und den Schilern und der Schule zu bertcksichtigen. Die
Datenubermittlung erfolgt durch die Schulleiterin oder durch den Schulleiter. Die
Schweigepflicht der Berater gemal § 14 Absatz 3 Bremisches Schulverwaltungsgesetz
bleibt unberihrt.

8§89
Dateniibermittlung an die Gesamtvertretungen

An die Gesamtvertretungen der Schulerinnen und Schuler diurfen die Namen,
Kontaktdaten und Funktionsbestimmungen aller Schilersprecherinnen und -sprecher, an
die Gesamtvertretungen der Eltern die Namen, Kontaktdaten und Funktionsbestimmungen
aller Elternsprecherinnen und -sprecher tbermittelt werden, soweit dies fur die Erfullung
der Aufgaben der jeweiligen Gesamtvertretung erforderlich ist.

§10
Dateniuibermittlung an nicht-6ffentliche Stellen

(1) An nicht-6ffentliche Stellen, die gemeinsam mit Schulen Ausbildung betreiben, kdnnen
neben den Namen, Adressdaten und Geburtsdaten von Schilerinnen und Schilern auch
die Daten tUber den Schulbesuch tUbermittelt werden, sofern es zur Erfillung der
gemeinsamen Aufgabe erforderlich ist.

(2) An die Trager der freien Jugendhilfe kénnen neben den Daten nach Absatz 1 auch
Daten uber personliche und sachliche Verhaltnisse von Schilerinnen und Schilern und
deren Gesundheitsdaten Ubermittelt werden, wenn dies im Rahmen der gemeinsamen
Bemuhungen um die Erfullung der Schulpflicht erforderlich ist.

(3) An sonstige nicht-6ffentliche Stellen, auf die von der Senatorin fir Kinder und Bildung
oder vom Magistrat der Stadt Bremerhaven schulbehdrdliche Aufgaben Ubertragen worden
sind, durfen personenbezogene Daten von Einzuschulenden, Schilerinnen und Schilern
und Schulbewerberinnen und -bewerbern sowie von deren Erziehungsberechtigten
Ubermittelt werden, soweit dies zur Erfullung der jeweils Ubertragenen Aufgaben
erforderlich ist.

(4) Die Veroffentlichung von personenbezogenen Daten in Schulchroniken ist ohne
vorherige Einwilligung der betroffenen Personen zulassig, sofern schutzwirdige Interessen
der betroffenen Personen nicht Giberwiegen.
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(5) Ehemalige Schulerinnen und Schuler kdnnen personenbezogene Daten aus
nichtautomatisierten Dateien der Schulen und deren Funktionsnachfolgerinnen nutzen,
wenn sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen und schutzwiirdige Interessen der
betroffenen Personen nicht tiberwiegen. Ein berechtigtes Interesse besteht insbesondere

1. an Daten ihrer ehemaligen Klasse aus Anlass und zur Ausgestaltung von
Klassentreffen,

2. an Daten Uber Namen, Adressdaten, Geburtsdaten, Schulbesuchsdauer und
besondere schulische Leistungen oder Ehrungen aus Anlass der Organisation von
Treffen, die einen groReren Kreis als die ehemalige Klasse umfasst.

Schutzwirdige Interessen der betroffenen Personen gelten stets als tiberwiegend, wenn
die Schule auf Bitten der Schilerin oder des Schiilers oder deren Erziehungsberechtigten
einen Sperrvermerk bei bestimmten oder allen personenbezogenen Daten angebracht hat.
Entsprechenden Bitten ist nachzukommen.

Teil 3
Datenverarbeitung in den Schulbehérden

§11
Allgemeines

(1) Die Senatorin fur Kinder und Bildung, der Magistrat der Stadt Bremerhaven, das Institut
fur Qualitatsentwicklung im Land Bremen sowie die von ihnen beauftragten Dritten dirfen
zur Erfullung ihrer Aufgaben als Schulbehorde von Einzuschulenden, Schuilerinnen und
Schulern und Schulbewerberinnen und -bewerbern und deren Erziehungsberechtigten
personenbezogene Daten gemalf} der Verordnung nach § 2 Absatz 2 verarbeiten, wenn
dies erforderlich ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur Daten von ehemaligen Schiilerinnen und Schilern,
wenn dies zur Nachvollziehung ihrer Schullaufbahnen im Rahmen von Untersuchungen
Uber den Arbeitserfolg von Schulen erforderlich ist.

(3) Die Ubermittlung der Daten an die Schulen ist zulassig, soweit es zur Erfiillung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Fiir die Ubermittlung an andere Stellen gelten die 88 7, 9 und 10
entsprechend.

§12
Schulverwaltungssoftware

(1) Zur Uberwachung der Pflicht zur Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung und
der Schulpflicht, zur Durchsetzung der tGbrigen Pflichten und zur Erfullung des
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Bildungsanspruchs und der tibrigen Rechte aus dem Schulverhaltnis, zur Organisation
und Durchflhrung schulischer Veranstaltungen und schulorganisatorischer Mal3hahmen,
zur Organisation und Durchfihrung der Ganztagsbetreuung und zur Gewéahrleistung
gesundheitsrechtlicher Vorgaben kdnnen die Senatorin fur Kinder und Bildung und der
Magistrat Bremerhaven die durch Rechtsverordnung nach § 2 Absatz 2 bestimmten Daten
im jeweils erforderlichen Umfang in einem automatisierten Dateisystem
(Schulverwaltungssoftware) verarbeiten.

(2) Zur Ermittlung des Bedarfs an Ganztagsplatzen fur Schulkinder und zur
bedarfsgerechten Vergabe dieser Platze darf die Schulverwaltungssoftware mit den
erforderlichen personenbezogenen Daten der Ortlichen Trager der Jugendhilfe verknupft
werden.

(3) Der Zugriff von Schulen auf die in der Schulverwaltungssoftware gespeicherten Daten
darf nur auf die nach Aufgabenzustandigkeit erforderlichen personenbezogenen Daten
erfolgen und ist von der Senatorin fur Kinder und Bildung und dem Magistrat Bremerhaven
durch technische SicherungsmalRnahmen entsprechend zu beschranken.

§ 12a
Sprachstandsfeststellung, Statistik, Qualitatsentwicklung

(1) Das Institut fur Qualitdtsentwicklung im Land Bremen und der Magistrat der Stadt
Bremerhaven durfen zum Zweck der vorschulischen Sprachstandsfeststellung und der
vorschulischen Sprachférderung die durch Rechtsverordnung nach § 2 Absatz 2 néaher
bestimmten Daten der Einzuschulenden und deren Erziehungsberechtigten im
erforderlichen Umfang verarbeiten. Sie dirfen zum Zweck der vorschulischen
Sprachférderung Daten im erforderlichen Umfang an die mit der Sprachférderung
beauftragte Stelle Ubermitteln.

(2) Das Institut fur Qualitatsentwicklung im Land Bremen darf zum Zweck der
Qualitatsentwicklung des Bildungswesens pseudonymisierte Daten aus der
Sprachstandsfeststellung, den Lernstandserhebungen und den Diagnostikverfahren mit
Daten uber Geschlecht, besuchte Schule, Klasse oder Lerngruppe, zuvor besuchte
Kindertageseinrichtung, Bildungsweg, schulische Leistungen und Lernentwicklung,
Abschlisse, sozialen Hintergrund und Migrationshintergrund der Schulerinnen und
Schiuler verkntpfen und auswerten, wenn und soweit es zur Erfullung des Zwecks
erforderlich ist. Es darf den Schulen und den Schulaufsichtsbehdrden die Ergebnisse der
Auswertung nach Satz 1 zuriickmelden. Die Lehrkrafte, die Schilerinnen und Schuler der
Jahrgangsstufen 1 bis 10 in den Fachern Deutsch, Mathematik oder Englisch unterrichten,
und die Klassenlehrkraft dirfen die Pseudonymisierung der Auswertung nach Satz 1 zum
Zweck der individuellen Forderung ihrer Schilerinnen und Schiler aufheben.
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(3) Zur Wahrung der schutzwirdigen Belange der betroffenen Personen und Einrichtungen
und der funktionsgerechten Auslastung der Einrichtungen dirfen Ergebnisse von
Lernstandserhebungen und Diagnostikverfahren und Auswertungen nach Absatz 2 Satz 1
nur veroffentlicht werden, wenn durch die Veroffentlichung keine Identifikation betroffener
Personen oder Einrichtungen maglich ist.

§13
Untersuchungen, wissenschaftliche Forschung, Evaluation und Bildungsmonitoring

(1) Das Institut fur Qualitatsentwicklung im Land Bremen, die Senatorin fur Kinder und
Bildung und der Magistrat der Stadt Bremerhaven kénnen zur Wahrnehmung der ihnen als
Schulbehérde obliegenden Aufgaben Untersuchungen und Evaluationen durchfiihren oder
sie durch Dritte durchfiihren lassen; eine Untersuchung und eine Evaluation missen
jeweils in sich abgeschlossen sein. Das Institut fur Qualitatsentwicklung im Land Bremen
kann die fir die Dauerbeobachtung des Bildungssystems (Bildungsmonitoring)
notwendigen Daten verarbeiten, soweit dies zur Weiterentwicklung des Bildungswesens
erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten durfen mit Einwilligung der betroffenen Personen verarbeitet
werden, wenn diese fur den Untersuchungszweck erforderlich sind. Der Einwilligung der
betroffenen Personen bedarf es nicht, wenn das 6ffentliche Interesse an der Durchfiihrung
der Untersuchung die schutzwiirdigen Belange der betroffenen Personen erheblich
uberwiegt und der Zweck der Untersuchung nicht auf andere Weise oder nur mit
unverhaltnismafigem Aufwand erreicht werden kann. Das 6ffentliche Interesse an der
Durchfiihrung der Untersuchung tberwiegt die schutzwirdigen Belange in der Regel
erheblich bei Untersuchungen, soweit diese fur Mal3hahmen zum Bildungsmonitoring, zur
Evaluation des Bildungswesens und MalRnahmen seiner Weiterentwicklung oder von
Forderprogrammen geeignet und erforderlich sind.

(3) Wenn der Zweck der entsprechenden Untersuchung, Evaluation oder des
Bildungsmonitorings durch Verarbeitung pseudonymisierter Daten erreicht werden kann,
ist es unter den nachfolgenden Bedingungen zulassig, die in der Verordnung nach § 2
Absatz 2 aufgeflhrten Daten ohne Einwilligung zu erheben, zu speichern und zu nutzen:

1. Die Nutzung erfolgt ausschliefZlich durch Verwendung einer zweiten Datenbank, die
nur pseudonymisierte Daten enthélt.

2. Das Pseudonym ist so zu gestalten, dass ein Bezug zu Datensatzen der zweiten

Datenbank herstellbar, die Identifikation einer Schillerin oder eines Schilers durch
Unbefugte aber ausgeschlossen ist.
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Die Ergebnisse der pseudonymisierten Untersuchungen durfen keine Einzelmerkmale
enthalten, die einen Ruckschluss auf die ldentitat einzelner Schilerinnen und Schiler
zulassen.

(4) Eine Verarbeitung der nach Absatz 2 und 3 erhobenen personenbezogenen Daten zu
einem anderen als zu dem jeweiligen Zweck der Untersuchung, der Evaluation oder des
Bildungsmonitorings ist unzul&ssig.

(5) Vor der Durchfiihrung von Untersuchungen, der Evaluation oder des
Bildungsmonitorings sind die oder der behordliche Datenschutzbeauftragte der
zustandigen Schulbehérde, der Elternbeirat und der Schilerinnen- und Schulerbeirat
sowie bei Einbeziehung mehrerer Schulen die zustandigen Gesamtvertretungen zu
unterrichten.

(6) Datenverarbeitung zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung bedarf in jedem Falle
der Genehmigung durch das Institut fir Qualitatsentwicklung im Land Bremen; Absatz 5
gilt entsprechend. Das Institut fur Qualitatsentwicklung im Land Bremen darf
Forschungseinrichtungen anonymisierte Daten zu Forschungszwecken zur Verfligung
stellen, wenn die Daten dort nicht oder nur mit unverhaltnismafiig hohem Aufwand
erhoben werden kdnnen.

§13a
Untersuchungen im Rahmen einer Berufsausbildung

(1) Studierende, Referendarinnen und Referendare und Auszubildende kénnen im
Rahmen ihrer Berufsausbildung Untersuchungen an einer Schule oder an mehreren
Schulen durchfiihren, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter dies genehmigt.
Untersuchungen, die an mehr als zehn Schulen gleichzeitig durchgefiuhrt werden, sind
durch das Institut fir Qualitatsentwicklung im Land Bremen zu genehmigen und den
Schulleiterinnen oder den Schulleitern der betroffenen Schulen anzuzeigen. Die
Genehmigung nach Satz 1 oder 2 darf nur erteilt werden, wenn ein schriftlicher Antrag mit
folgenden Angaben vorliegt:

1. das Thema und die Zielsetzung der Untersuchung,

2. die Art und den Umfang der Untersuchung,

3. die Untersuchungsmethode,

4. die Gruppe der einbezogenen Schilerinnen und Schiler,
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die fur die Untersuchung verantwortliche Ausbildungsperson des Antragstellers oder
der Antragstellerin sowie

6. die Trennung und Loschung der personenbezogenen Daten.

(2) 8 13 Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Der Antrag ist so rechtzeitig einzureichen, dass er ordnungsgemal geprtft und
beschieden werden kann.

§14
Schulinterne Untersuchungen

(1) Schulen kénnen im Rahmen ihres Auftrags zur schulinternen Evaluation
Untersuchungen zur Uberpriifung der Durchfiihrung und des Erfolges ihrer padagogischen
Arbeit vornehmen. § 13 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Die Schule muss vor der Untersuchung

1. den Kreis der einbezogenen Schulerinnen und Schiler,

2. die Art des Untersuchungsverfahrens,

3. den Zweck, die Art und den Umfang der Untersuchung,

4. die einzelnen Untersuchungs- und Hilfsmerkmale bei einer Befragung,

5. die Trennung und Loschung der Daten sowie

6. die fur die Untersuchung verantwortliche Lehrkraft

schriftlich festlegen.

(3) Vor der Durchfuihrung einer Untersuchung sind der behérdliche
Datenschutzbeauftragte, der Elternbeirat und der Schilerbeirat zu unterrichten.

(4) Die Erziehungsberechtigten, bei Volljahrigkeit die Schilerinnen und Schuler, sind
rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Untersuchung hiertber zu informieren.

(5) Die Schule kann die Durchfuihrung und Auswertung der Untersuchung an Dritte
vergeben, soweit sichergestellt ist, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten
gemal den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fassung,
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insbesondere deren Artikel 28, erfolgt und das Statistikgeheimnis nach § 8 des
Landesstatistikgesetzes eingehalten wird. Fur die Auftragsvergabe gilt § 5 des
Landesstatistikgesetzes entsprechend.

§ 14a
Dateniibermittlung an den ortlichen Trager der Jugendhilfe

Die Senatorin fur Kinder und Bildung und der Magistrat der Stadt Bremerhaven durfen an
den ortlichen Trager der Jugendhilfe die zur Versorgung mit Betreuungsplatzen fir
Schulkinder erforderlichen personenbezogenen Daten Ubermitteln.

§ 14b
Dateniibermittlung an die Kammern

Die Senatorin fur Kinder und Bildung und der Magistrat Bremerhaven durfen zum Zweck
der gemeinsamen Berufsausbildung die in 8 34 Absatz 2 des Berufshildungsgesetzes
genannten personenbezogenen Daten an die zustandige Kammer Ubermitteln.

Teil 4
Datenverarbeitung bei der Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter und bei
den Beratungsdiensten

§15
Allgemeines

(1) Vom Schularztlichen Dienst durfen fir die auf Grund eines Gesetzes oder einer
Rechtsverordnung durchgefihrten Untersuchungen personenbezogene Daten verarbeitet
werden, soweit sie flr den Untersuchungszweck erforderlich sind. Hiervon unberthrt bleibt
die Pflicht des arztlichen Dienstes, besondere Erkenntnisse und die Information der
Erziehungsberechtigten hieriber zu seinen Unterlagen zu nehmen. Die Daten durfen nur
S0 ausgewertet werden, dass ein Personenbezug nicht erkennbar wird.

(2) Von den Beratungsdiensten nach § 14 Absatz 1 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes durfen personenbezogene Daten nur in nicht-automatisierten

Dateien und Akten verarbeitet werden, wenn sie im Rahmen ihrer Aufgaben Schilerinnen
oder Schiler untersuchen und die Verarbeitung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.

8§16
Umfang der Datenverarbeitung

(1) Im Rahmen der arztlichen Untersuchung der Schulanfangerinnen oder -anfanger durch
den Schuléarztlichen Dienst dirfen als arztliche Unterlagen diejenigen Anamnese- und
Befunddaten, die fur den Untersuchungszweck erforderlich sind, verarbeitet werden.
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(2) Dies gilt entsprechend fur weitere auf Grund des Bremischen Schulgesetzes und des
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes verpflichtende Schilerreihenuntersuchungen und
gezielte Einzeluntersuchungen sowie fur die Untersuchung anlasslich des Verfahrens zur
Feststellung eines besonderen Forderbedarfs von Schuilerinnen oder Schulern.

(3) Die anderen Stellen der Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter nach § 17 des
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes, die Beratungsdienste nach § 14 Absatz 1 des
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes und die Mobilen Dienste nach § 22 Absatz 4 des
Bremischen Schulgesetzes dirfen personenbezogene Daten verarbeiten, wenn und
soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

8§17
Zulassigkeit der Dateniibermittlung

(1) Der Schularztliche Dienst darf der Schule und der zustandigen Schulbehdrde nur das
fur deren Aufgabenerfillung erforderliche Ergebnis von Pflichtuntersuchungen mitteilen.
Dies gilt entsprechend fur personenbezogene Daten, die andere Stellen der
Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter oder der Mobile Dienst im Rahmen ihrer
Aufgaben erhoben haben. Daten Uber Entwicklungsauffalligkeiten und gesundheitliche
Stérungen durfen ohne Einwilligung der betroffenen Personen nur Gbermittelt werden,
wenn die betroffene Person trotz eingehender Beratung durch die Schulgesundheitspflege
der Gesundheitsdmter oder den Mobilen Dienst die Einwilligung versagt hat und die
Ubermittlung nach Entscheidung der Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter oder
des Mobilen Dienstes im Interesse der betroffenen Person zwingend notwendig ist.

(2) Der Schularztliche Dienst darf zum Zwecke des Bildungsmonitorings und der
Evaluation Daten zu sprachlichen Fahigkeiten und mathematischen Vorlauferfahigkeiten
aus den Schuleingangsuntersuchungen in pseudonymisierter Form an das Institut fur
Qualitatsentwicklung im Land Bremen tGbermitteln.

§18
Information der betroffenen Personen

Die Schulgesundheitspflege der Gesundheitsdmter nach § 17 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes, die Beratungsdienste nach § 14 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes und die Mobilen Dienste nach § 22 Absatz 4 des Bremischen
Schulgesetzes haben die Kinder und Jugendlichen in einer ihrer Einsichtsfahigkeit
gemalien Form sowie die Erziehungsberechtigten und Volljahrigen tber Sinn und Grenzen
der Untersuchung oder Beratung und der Datenerhebung vorab zu informieren.
Besondere Erkenntnisse haben die Schulgesundheitspflege der Gesundheitsamter und
unter Beriuicksichtigung von 8§ 14 Absatz 3 Satz 3 des Bremischen
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Schulverwaltungsgesetzes auch die Beratungsdienste nach § 14 des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes den Erziehungsberechtigten mitzuteilen.

Teil 5
Schlussbestimmungen

§19
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

(2) Das Gesetz zum Datenschutz im Schulwesen vom 8. September 1987 (Brem.GBI. S.
247 - 206-e-1), zuletzt geandert durch Gesetz vom 4. Dezember 2001 (Brem.GBI. S. 393),
tritt aul3er Kraft.

Bremen, den 27. Februar 2007

Der Senat

Seite 15 von 15


https://www.transparenz.bremen.de/jlr-SchulVwGBRrahmen_2021-08-01.xml#jlr-SchulVwGBRV2P14
https://www.transparenz.bremen.de/jlr-SchulVwGBRrahmen_2021-08-01.xml#jlr-SchulVwGBRV2P14

	Bremisches Schuldatenschutzgesetz - BremSchulDSG -
	Teil 1 Allgemeine Regelungen
	§ 1 Gesetzeszweck und Geltungsbereich
	§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbeitung im schulischen Bereich
	§ 3 Einsichts- und Auskunftsrecht

	Teil 2 Datenverarbeitung in der Schule 
	§ 4 Datenverarbeitung in der Schule und Nutzung außerschulischer Datenverarbeitungsgeräte
	§ 4a Datenverarbeitung im Rahmen von digital gestütztem Distanzunterricht
	§ 5Datenübermittlung beim Wechsel des Beschulungsortes
	§ 6 Datenübermittlung an die Schulbehörden
	§ 7 Datenübermittlung an die Beratungsdienste, die Schulgesundheitspflege der Gesundheitsämter und die Unfallkasse der Freien Hansestadt Bremen
	§ 8 Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen
	§ 9 Datenübermittlung an die Gesamtvertretungen
	§ 10 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen

	Teil 3Datenverarbeitung in den Schulbehörden
	§ 11 Allgemeines
	§ 12 Schulverwaltungssoftware
	§ 12a Sprachstandsfeststellung, Statistik, Qualitätsentwicklung
	§ 13 Untersuchungen, wissenschaftliche Forschung, Evaluation und Bildungsmonitoring
	§ 13a Untersuchungen im Rahmen einer Berufsausbildung
	§ 14 Schulinterne Untersuchungen
	§ 14aDatenübermittlung an den örtlichen Träger der Jugendhilfe
	§ 14b Datenübermittlung an die Kammern

	Teil 4Datenverarbeitung bei der Schulgesundheitspflege der Gesundheitsämter und bei den Beratungsdiensten
	§ 15 Allgemeines
	§ 16 Umfang der Datenverarbeitung
	§ 17 Zulässigkeit der Datenübermittlung
	§ 18 Information der betroffenen Personen

	Teil 5Schlussbestimmungen
	§ 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten



